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Internationale Klassifikation der  
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) 

– Erläuterungen und Begriffsbestimmungen – 
 
 
Für die Frage, ob eine Rehabilitation indiziert ist, sind die individuellen Auswirkungen einer 
Krankheit im Alltag maßgeblich sowie die Faktoren, die darauf Einfluss nehmen. Die WHO 
stellt für die Beschreibung dieses Bedingungsgefüges mit der ICF ein Klassifikationssys-
tem zur Verfügung. Wegen seiner Bedeutung für die Rehabilitation wird es im Folgenden 
erläutert.  
 
 
1 Ziel und Zweck der ICF 
 
Die ICF gehört zu der von der WHO entwickelten „Familie“ von Klassifikationen für die 
Anwendung auf verschiedene Aspekte der Gesundheit. Sie wurde von der 54. Vollver-
sammlung der WHO am 22. Mai 2001 in einer englischsprachigen Version für den interna-
tionalen Gebrauch beschlossen. 
 
Die ICF erlaubt eine Differenzierung der Schädigungen, eine Zusammenfassung oder 
Trennung von Aktivitäten und Teilhabe und berücksichtigt dabei äußere und innere Ein-
flüsse auf Funktionsfähigkeit und Behinderung. Die ICF stellt einen Rahmen zur Beschrei-
bung von Gesundheit und mit Gesundheit zusammenhängenden Zuständen in einheitli-
cher und standardisierter Sprache zur Verfügung. 
 
Die ICF hat folgende Funktionen: 
 
1. Sie ist eine Konzeption zum besseren Verständnis der Komponenten der Gesundheit 

(siehe Abschnitt 2 "Begrifflichkeiten und Struktur der ICF") und ein theoretischer Rah-
men zum Verständnis des Zusammenhangs zwischen diesen Komponenten. 

 
2. Sie ist ein Schema zur Klassifikation und Kodierung der Komponenten der Gesundheit. 
 
Die ICF ergänzt die ICD. Die deutschsprachige Fassung der ICF wird vom Deutschen 
Institut für Medizinische Dokumentation und Information, DIMDI (www.dimdi.de) heraus-
gegeben. 
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2 Begrifflichkeiten und Struktur der ICF 
 
2.1 Funktionsfähigkeit, Behinderung und Kontextfaktoren als Teile der ICF 
 
Die ICF hat eine duale Struktur. Sie besteht aus den Teilen „Funktionsfähigkeit und Behin-
derung“ (Teil 1) sowie „Kontextfaktoren“ (Teil 2). 
 

- Funktionsfähigkeit ist ein Oberbegriff für Körperfunktionen und -strukturen, Aktivitäten 
und Teilhabe. Er bezeichnet die positiven Aspekte der Interaktion zwischen einer 
Person (mit einem bestimmten Gesundheitszustand) und deren individuellen Kon-
textfaktoren (umweltbezogene und personbezogene Faktoren). 

 
- Behinderung ist ein Oberbegriff für Schädigungen sowie Beeinträchtigungen der Akti-

vität und Teilhabe. Er bezeichnet die negativen Aspekte der Interaktion zwischen ei-
ner Person (mit einem bestimmten Gesundheitszustand) und deren individuellen Kon-
textfaktoren. 

 
- Kontextfaktoren stellen den gesamten Lebenshintergrund einer Person dar. Sie um-

fassen zwei Komponenten: Umweltfaktoren und personbezogene Faktoren. Diese 
können einen positiven oder negativen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit einer Per-
son haben. 

 
2.2 Komponenten der ICF 
 
Die Komponenten des Teiles 1 der ICF sind zum einen Körperfunktionen und -strukturen, 
zum anderen Aktivitäten und Teilhabe. Die Komponenten des Teiles 2 sind Umweltfakto-
ren und personbezogene Faktoren. 
 

- Umweltfaktoren bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in 
der Menschen leben und ihr Leben gestalten. 

 
- Personbezogene Faktoren sind der spezielle Hintergrund des Lebens und der Le-

bensführung einer Person und umfassen Gegebenheiten der Person, die nicht Teil ih-
res Gesundheitsproblems oder Gesundheitszustandes sind. Personbezogene Fakto-
ren sind bislang von der WHO noch nicht klassifiziert worden. 

 
Begriffe der ICF: 

 
- Körperfunktionen sind die physiologischen Funktionen von Körpersystemen (ein-

schließlich psychologischer Funktionen). 
- Körperstrukturen sind anatomische Teile des Körpers wie Organe, Gliedmaßen und 

ihre Bestandteile. 
- Beeinträchtigungen dieser Komponente (Körperfunktionen und/oder Körperstruktu-

ren) werden als Schädigungen bezeichnet. 
- Eine Aktivität ist die Durchführung einer Aufgabe oder einer Handlung (Aktion) durch 

eine Person. 
- Teilhabe ist das Einbezogensein in eine Lebenssituation. 
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- Beeinträchtigungen dieser Komponente (Aktivität und/oder Teilhabe) werden als Be-
einträchtigungen der Aktivität bzw. Teilhabe bezeichnet. 

 
 

3 Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF 
 
Die Funktionsfähigkeit eines Menschen bezüglich bestimmter Komponenten der Gesund-
heit ist als eine Wechselwirkung oder komplexe Beziehung zwischen Gesundheitsproble-
men und Kontextfaktoren zu verstehen. Es besteht eine dynamische Wechselwirkung zwi-
schen diesen Größen: Interventionen bezüglich einer Größe können eine oder mehrere 
der anderen Größen verändern (siehe auch Abbildung 1). 
 
Abbildung 1: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF 
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